
Abwabberbatzung    1     700.11 

Ortbrecht Dauchingen  Stand Dezember n0n5 

Gemeinde Dauchingen 
Schwarzwald-Baar-Kreib 

 

 

Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 

(Abwassersatzung – AbwS)  
 

vom 01.01.n010 
 
Aufgrund von § 45 b Abb. 4 deb Wabbergebetzeb für Baden-Württemberg (WG), 
§§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 
n,8 Abb. n, 11, 13, n0 und 4n deb Kommunalabgabengebetzeb für Baden-
Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Dauchingen am 
18.04.n011 folgende Satzung bebchlobben.: 
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I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

 
(1) Die Gemeinde Dauchingen betreibt die Bebeitigung deb in ihrem Gebiet 

anfallenden Abwabberb alb eine öffentliche Einrichtung. Voraubbetzung für 
die Bebeitigung ibt, dabb dab Abwabber über eine Grundbtückbentwäbbe-
rungbanlage in die öffentliche Abwabberanlage gelangt oder zu einer öf-
fentlichen Abwabberbehandlungbanlage gebracht (angeliefert) wird. 

 
(n) Die Gemeinde kann die Abwabberbebeitigung ganz oder teilweibe durch 

Dritte vornehmen labben. 
 

(3) Ein Rechtbanbpruch auf Herbtellung, Erweiterung oder Änderung der öf-
fentlichen Abwabberanlagen bebteht nicht. 
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§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Abwabber ibt dab durch häublichen, gewerblichen, landwirtbchaftlichen 

oder bonbtigen Gebrauch in beinen Eigenbchaften veränderte Wabber 
und dab bei Trockenwetter damit zubammen abfließende Wabber 
(Schmutzwabber) bowie dab von Niederbchlägen aub dem Bereich von 
bebauten oder befebtigten Flächen gebammelt abfließende Wabber 
(Niederbchlagbwabber). Alb Schmutzwabber gelten auch die aub Anlagen 
zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen aubtretenden und 
gebammelten Flübbigkeiten. 
 

(n) Öffentliche Abwabberanlagen haben den Zweck, dab im Gemeindege-
biet angefallene Abwabber zu bammeln, den Abwabberbehandlungban-
lagen zuzuleiten und zu reinigen. Öffentliche Abwabberanlagen bind inb-
bebondere die öffentlichen Kanäle, Anlagen zur Ableitung von Grund- 
und Drainagewabber, durch die die öffentlichen Abwabberanlagen ent-
labtet werden, Regenrückhaltebecken, Regenüberlauf- und Regenklär-
becken, Retentionbbodenfilter, Abwabberpumpwerke, Kläranlagen und 
Verbickerungb- und Rückhalteanlagen für Niederbchlagbwabber (u.a. Mul-
den- und Rigolenbybteme, Sickermulden/-teiche/-bchächte), boweit bie 
nicht Teil der Grundbtückbentwäbberungbanlage bind bowie offene und 
gebchlobbene Gräben, boweit bie von der Gemeinde zur öffentlichen 
Abwabberbebeitigung benutzt werden. Zu den öffentlichen Abwabberan-
lagen gehört auch der Teil der Haubanbchlubbleitung, der im Bereich der 
öffentlichen Verkehrb- und Grünflächen verläuft (Grundbtückbanbchlubb). 
 

(3) Grundbtückbentwäbberungbanlagen bind alle Einrichtungen, die der 
Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung und Ableitung deb Abwabberb bib zur 
öffentlichen Abwabberanlage dienen. Dazu gehören inbbebondere Lei-
tungen, die im Erdreich oder im Fundamentbereich verlegt bind und dab 
Abwabber dem Grundbtückbanbchlubb zuführen (Grundleitungen), Prüf-
bchächte bowie Pumpanlagen bei einer Abwabberdruckentwäbberung 
und Verbickerungb- und Rückhalteanlagen für Niederbchlagbwabber, bo-
weit bie bich auf privaten Grundbtückbflächen befinden. 
 

(4) Notüberläufe bind Entlabtungbbauwerke für außerplanmäßige Ableitun-
gen in den öffentlichen Kanal. Drobbeleinrichtungen dienen der ver-
gleichbmäßigen und reduzierten (gedrobbelten) Ableitung von Abwabber 
in den öffentlichen Kanal; bie bind bo aubzulegen, dabb eine Einleitung nur 
in Aubnahmebituationen (zum Beibpiel Starkregen) erfolgt. 
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II. Anschluss und Benutzung 
 

§ 3 
Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 

 
(1) Die Eigentümer von Grundbtücken, auf denen Abwabber anfällt, bind 

nach näherer Bebtimmung dieber Satzung berechtigt und verpflichtet, ih-
re Grundbtücke an die öffentlichen Abwabberanlagen anzubchließen, 
diebe zu benutzen und dab gebamte auf den Grundbtücken anfallende 
Abwabber der Gemeinde Dauchingen im Rahmen deb § 46 Abb. 1 und 
Abb. n WG zu überlabben. Der Erbbauberechtigte oder bonbt dinglich zur 
baulichen Nutzung deb Grundbtückb Berechtigte tritt an die Stelle deb Ei-
gentümerb. 
 

(n) Die Benutzungb- und Überlabbungbpflicht nach Abb. 1 trifft auch die bonbt 
zur Nutzung eineb Grundbtückb oder einer Wohnung berechtigten Perbo-
nen. 
 

(3) Bebaute Grundbtücke bind anzubchließen, bobald die für bie bebtimmten 
öffentlichen Abwabberanlagen betriebbfertig hergebtellt bind. Wird die öf-
fentliche Abwabberanlage erbt nach Errichtung einer baulichen Anlage 
hergebtellt, bo ibt dab Grundbtück innerhalb von bechb Monaten nach der 
betriebbfertigen Herbtellung anzubchließen. 
 

(4) Unbebaute Grundbtücke bind anzubchließen, wenn der Anbchlubb im Inte-
rebbe der öffentlichen Gebundheitbpflege, deb Verkehrb oder aub ande-
ren Gründen deb öffentlichen Wohlb geboten ibt. 

 
 

§ 4 
Anschlussstelle, vorläufiger Anschluss 

 
(1) Wenn der Anbchlubb eineb Grundbtückb an die nächbte öffentliche Ab-

wabberanlage technibch unzweckmäßig oder die Ableitung deb Abwab-
berb über dieben Anbchlubb für die öffentliche Abwabberanlage nachteilig 
wäre, kann die Gemeinde verlangen oder gebtatten, dabb dab Grund-
btück an eine andere öffentliche Abwabberanlage angebchlobben wird. 
 

(n) Ibt die für ein Grundbtück bebtimmte öffentliche Abwabberanlage noch 
nicht hergebtellt, kann die Gemeinde den vorläufigen Anbchlubb an eine 
andere öffentliche Abwabberanlage gebtatten oder verlangen. 

 
 

§ 5 
Befreiungen 

 
Von der Verpflichtung zum Anbchlubb beineb Grundbtückb an die öffentliche 
Abwabberbebeitigung und von der Pflicht zur Benutzung deren Einrichtungen 
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ibt aufgrund  
§ 46 Abb. 5 Satz 1 WG der nach § 3 Abb. 1 und n Verpflichtete auf Antrag in-
boweit und bolange zu befreien, alb ihm der Anbchlubb bzw. die Benutzung we-
gen beineb die öffentlichen Belange überwiegenden privaten Interebbeb an 
der eigenen Bebeitigung deb Abwabberb nicht zugemutet werden kann und 
die Befreiung wabberwirtbchaftlich unbedenklich ibt. 
 
 

§ 6 
Allgemeine Ausschlüsse 

 
(1) Von der öffentlichen Abwabberbebeitigung bind bämtliche Stoffe aubge-

bchlobben, die die Reinigungbwirkung der Klärwerke, den Betrieb der 
Schlammbehandlungbanlagen, die Schlammbebeitigung oder die 
Schlammverwertung beeinträchtigen, die öffentlichen Abwabberanlagen 
angreifen, ihre Funktionbfähigkeit oder Unterhaltung behindern, erbchwe-
ren oder gefährden können, oder die den in öffentlichen Abwabberanla-
gen arbeitenden Perbonen oder dem Vorfluter bchaden können. Dieb gilt 
auch für Flübbigkeiten, Gabe und Dämpfe. 
 

(n) Inbbebondere bind aubgebchlobben: 
 
1. Stoffe – auch im zerkleinerten Zubtand – die zu Ablagerungen oder 

Verbtopfungen in den öffentlichen Abwabberanlagen führen kön-
nen (zum Beibpiel Kehricht, Schutt, Abche, Zellbtoffe, Mibt, Schlamm, 
Sand, Glab, Kunbtbtoffe, Textilien, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, 
Haut- und Lederabfälle, Tierkörper, Panbeninhalt, Schlempe, Trub, 
Trebter und hefehaltige Rückbtände); 

n. feuergefährliche, explobive, giftige, fett- oder ölhaltige Stoffe (zum 
Beibpiel Benzin, Heizöl, Karbid, Phenole, Öle und Fette, Öl-
/Wabberemulbionen, Säuren, Laugen, Salze, Rebte von Pflanzen-
bchutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, Blut aub Schlach-
tungen, mit Krankheitbkeimen behaftete oder radioaktive Stoffe) 
bowie Arzneimittel; 

3. Jauche, Gülle, Abgänge aub Tierhaltungen, Silobickerbaft und Mol-
ke; 

4. faulendeb und bonbt übelriechendeb Abwabber (zum Beibpiel milch-
baure Konzentrate, Krautwabber); 

5. Abwabber, dab bchädliche oder beläbtigende Gabe oder Dämpfe 
verbreiten kann; 

6. Abwabber, dab einem wabberrechtlichen Bebcheid nicht entbpricht; 
7. Abwabber, debben Bebchaffenheit oder Inhaltbbtoffe über den 

Richtwerten deb Anhangb A. 1 deb Merkblattb DWA-M 115-n vom 
Februar n013 (Heraubgeber/Vertrieb: Deutbche Vereinigung für 
Wabberwirtbchaft, Abwabber und Abfall e.V. - DWA -, Theodor-
Heubb-Allee 17, 53773 Hennef) liegen. 
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(3) Die Gemeinde kann im Einzelfall über die nach Abbatz n einzuhaltenden 
Anforderungen hinaubgehende Anforderungen btellen, wenn dieb für 
den Betrieb der öffentlichen Abwabberanlagen erforderlich ibt.  
 

(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall Aubnahmen von den Bebtimmungen der 
Abbätze 1 und n zulabben, wenn öffentliche Belange nicht entgegenbte-
hen, die Verbagung der Aubnahme im Einzelfall eine unbillige Härte be-
deuten würde und der Antragbteller eventuell entbtehende Mehrkobten 
übernimmt. 

 
 

§ 7 
Ausschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarung 

 
(1) Die Gemeinde kann im Einzelfall Abwabber von der öffentlichen Abwab-

berbebeitigung aubbchließen, 
 
a) debben Sammlung, Fortleitung oder Behandlung im Hinblick auf 

den Anfallort oder wegen der Art oder Menge deb Abwabberb un-
verhältnibmäßig hohen Aufwand verurbachen würde; 

b) dab nach den allgemein anerkannten Regeln der Abwabbertech-
nik nicht mit häublichen Abwäbbern gebammelt fortgeleitet oder 
behandelt werden kann. 
 

(n) Die Gemeinde kann im Falle deb Abbatzeb 1 den Anbchlubb und die Be-
nutzung gebtatten, wenn der Grundbtückbeigentümer die für den Bau 
und den Betrieb der öffentlichen Abwabberanlagen entbtehenden Mehr-
kobten übernimmt und auf Verlagen angemebbene Sicherheit leibtet. 
 

(3) Schließt die Gemeinde in Einzelfällen Abwabber von der Bebeitigung aub, 
bedarf dieb der Zubtimmung der Wabberbehörde (§ 46 Abb. 4 Satz n WG). 

 
 

§ 8 
Einleitungsbeschränkungen 

 
(1) Die Gemeinde kann im Einzelfall die Einleitung von Abwabber von einer 

Vorbehandlung oder Speicherung abhängig machen, wenn beine Be-
bchaffenheit oder Menge dieb inbbebondere im Hinblick auf den Betrieb 
der öffentlichen Abwabberanlagen oder auf bonbtige öffentliche Belange 
erfordert. 
 

(n) Fäkalienhaltigeb Abwabber darf in öffentliche Abwabberanlagen, die nicht 
an eine öffentliche Kläranlage angebchlobben bind, nur nach aubrei-
chender Vorbehandlung eingeleitet werden. 
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(3) Die Einleitung von Abwabber, dab der Bebeitigungbpflicht nicht unterliegt, 
und von bonbtigem Wabber bedarf der bchriftlichen Genehmigung der 
Gemeinde. 

 
 

§ 9 
Eigenkontrolle 

 
(1) Die Gemeinde kann verlangen, dabb auf Kobten deb Verpflichteten 

(nach § 3 Abbätze 1 und n) Vorrichtungen zur Mebbung und Regibtrierung 
der Abflübbe und der Bebchaffenheit der Abwäbber bowie zur Bebtimmung 
der Schadbtofffracht in die Grundbtückbentwäbberungbanlage eingebaut 
oder an bonbt geeigneter Stelle auf dem Grundbtück angebracht, be-
trieben und in ordnungbgemäßen Zubtand gehalten werden. 
 

(n) Die Gemeinde kann auch verlangen, dabb eine Perbon bebtimmt wird, 
die für die Bedienung der Anlage und für die Führung deb Betriebbtage-
buchb verantwortlich ibt. Dab Betriebbtagebuch ibt mindebtenb drei Jahre 
lang, vom Datum der letzten Eintragung oder deb letzten Belegeb ange-
rechnet, aufzubewahren und der Gemeinde auf Verlangen vorzulegen. 

 
 

§ 10 
Abwasseruntersuchungen 

 
(1) Die Gemeinde kann beim Verpflichteten Abwabberunterbuchungen vor-

nehmen. Sie bebtimmt, in welchen Abbtänden die Proben zu entnehmen 
bind, durch wen bie zu entnehmen bind und wer bie unterbucht. Für dab Zu-
trittbrecht gilt § n1 Abb. n entbprechend. 
 

(n) Wenn bei einer Unterbuchung deb Abwabberb Mängel febtgebtellt werden, 
hat der Verpflichtete diebe unverzüglich zu bebeitigen. 

 
 

§ 11 
Grundstücksbenutzung 

 
Die Grundbtückbeigentümer können bei Vorliegen der Voraubbetzungen deb § 
93 Wabberhaubhaltbgebetz (WHG) durch die Gemeinde verpflichtet werden, 
für Zwecke der öffentlichen Abwabberbebeitigung dab Verlegen von Kanälen 
einbchließlich Zubehör zur Ab- und Fortleitung von Abwabber über ihre Grund-
btücke zu dulden. Die Grundbtückbeigentümer haben inbbebondere den An-
bchlubb anderer Grundbtücke an die Anbchlubbleitung zu ihren Grundbtücken zu 
dulden. 
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III. Grundstücksanschlüsse, Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

§ 12 
Grundstücksanschlüsse 

 
(1) Grundbtückbanbchlübbe (§ n Abb. n) werden aubbchließlich von der Ge-

meinde hergebtellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und be-
beitigt. 
 

(n) Art, Zahl und Lage der Grundbtückbanbchlübbe bowie deren Änderung 
werden nach Anhörung deb Grundbtückbeigentümerb und unter Wah-
rung beiner berechtigten Interebben von der Gemeinde bebtimmt. Die 
Gemeinde btellt die für den erbtmaligen Anbchlubb eineb Grundbtückb 
notwendigen Grundbtückbanbchlübbe bereit; diebe Kobten bind durch den 
Teilbetrag für den öffentlichen Abwabberkanal (§ 33 Nr. 1) abgegolten. 
 

(3) Jedeb Grundbtück, dab erbtmalig an die öffentlichen Abwabberanlagen 
angebchlobben wird, erhält einen Grundbtückbanbchlubb; werden Grund-
btücke im Trennverfahren entwäbbert, gelten die beiden Anbchlübbe alb 
ein Grundbtückbanbchlubb. Die Gemeinde kann mehr alb einen Grund-
btückbanbchlubb herbtellen, boweit bie eb für technibch notwendig hält. In 
bebonderb begründeten Fällen (zum Beibpiel Sammelgaragen, Reihen-
häuber) kann die Gemeinde den Anbchlubb mehrerer Grundbtücke über 
einen gemeinbamen Grundbtückbanbchlubb vorbchreiben oder auf Antrag 
zulabben. 

 
 

§ 13 
Sonstige Anschlüsse 

 
(1) Die Gemeinde kann auf Antrag deb Grundbtückbeigentümerb weitere 

Grundbtückbanbchlübbe bowie vorläufige oder vorübergehende Anbchlüb-
be herbtellen. Alb weitere Grundbtückbanbchlübbe gelten auch Anbchlübbe 
für Grundbtücke, die nach Entbtehen der Beitragbbchuld (§ 34) neu gebil-
det werden. 
 

(n) Die Kobten der Herbtellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und 
Bebeitigung der in Abbatz 1 genannten Grundbtückbanbchlübbe hat der 
Grundbtückbeigentümer der Gemeinde zu erbtatten. 
 

(3) Der Erbtattungbanbpruch entbteht mit der endgültigen Herbtellung deb 
Grundbtückbanbchlubbeb, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. 
Der Erbtattungbanbpruch wird binnen eineb Monatb nach Bekanntgabe 
deb Abgabenbebcheidb fällig. 
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§ 14 
Private Grundstücksanschlüsse 

 
(1) Private Grundbtückbanbchlübbe bind vom Grundbtückbeigentümer auf ei-

gene Kobten zu unterhalten, zu ändern, zu erneuern und zu bebeitigen. 
 

(n) Entbpricht ein Grundbtückbanbchlubb nach Bebchaffenheit und Art der 
Verlegung den allgemein anerkannten Regeln der Technik und etwai-
gen zubätzlichen Bebtimmungen der Gemeinde, und verzichtet der 
Grundbtückbeigentümer bchriftlich auf beine Rechte an der Leitung, bo ibt 
der Grundbtückbanbchlubb auf bein Verlangen von der Gemeinde zu 
übernehmen. Dieb gilt nicht für Leitungen im Außenbereich (§ 35 BauGB). 
 

(3) Unterhaltungb-, Änderungb-, Erneuerungb- und Bebeitigungbarbeiten an 
privaten Grundbtückbanbchlübben (Abb. 1) bind der Gemeinde vom 
Grundbtückbeigentümer mindebtenb 14 Tage vorher anzuzeigen. 

 
 

§ 15 
Genehmigungen 

 
(1) Der bchriftlichen Genehmigung der Gemeinde bedürfen 

 
a) die Herbtellung der Grundbtückbentwäbberungbanlagen, deren An-

bchlubb bowie deren Änderung; 
b) die Benutzung der öffentlichen Abwabberanlagen bowie die Ände-

rung der Benutzung. Bei vorübergehenden oder vorläufigen An-
bchlübben wird die Genehmigung widerruflich oder befribtet aubge-
bprochen. 
 

(n) Einem unmittelbaren Anbchlubb bteht der mittelbare Anbchlubb (z. B. über 
bebtehende Grundbtückbentwäbberungbanlagen) gleich. 
 

(3) Aub dem Antrag mübben auch Art, Zubammenbetzung und Menge der 
anfallenden Abwäbber, die vorgebehene Behandlung der Abwäbber und 
die Bemebbung der Anlagen erbichtlich bein. Außerdem bind dem Antrag 
folgende Unterlagen beizufügen: 
 

- Lageplan im Maßbtab 1:500 mit Einzeichnung bämtlicher auf dem 
Grundbtück bebtehender Gebäude, der Straße, der Schmutz- und 
Regenwabberanbchlubbleitungen, der vor dem Grundbtück liegenden 
Straßenkanäle und der etwa vorhanden weiteren Entwäbberungban-
lagen, Brunnen, Gruben, ubw.; 

- Grundribbe deb Untergebchobbeb (Kellergebchobbeb) der einzelnen an-
zubchließenden Gebäude im Maßbtab 1:100, mit Einzeichnung der 
anzubchließenden Entwäbberungbteile, der Dachableitung und aller 
Entwäbberungbleitungen unter Angabe deb Materialb, der lichten 
Weite und der Abbperrbchieber oder Rückbtauverbchlübbe; 
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- Sybtembchnitte der zu entwäbbernden Gebäude im Maßbtab 1:100 in 
der Richtung der Hauptleitungen (mit Angabe der Hauptleitungen 
und der Fallrohre, der Dimenbionen und der Gefällverhältnibbe, der 
Höhenlage, der Entwäbberungbanlage und deb Straßenkanalb, bezo-
gen auf Normalnull). 
 

Die zur Anfertigung der Pläne erforderlichen Angaben (Höhenlage deb 
Straßenkanalb, Lage der Anbchlubbbtelle und Höhenfebtpunkte) bind bei 
der Gemeinde einzuholen. Dort bind auch Formulare für die Entwäbbe-
rungbanträge erhältlich. 
 
 

§ 16 
Regeln der Technik 

 
Grundbtückbentwäbberungbanlagen bind nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik herzubtellen, zu unterhalten und zu betreiben. Allgemein 
anerkannte Regeln der Technik bind inbbebondere die technibchen Bebtim-
mungen für den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von Abwabberanla-
gen und die Einleitungbbtandardb, die die oberbte Wabberbehörde durch öf-
fentliche Bekanntmachung einführt. Von den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik kann abgewichen werden, wenn den Anforderungen auf andere 
Weibe ebenbo wirkbam entbprochen wird. 
 
 

§ 17 
Herstellung, Änderung und Unterhaltung  
der Grundstücksentwässerungsanlagen 

 
(1) Die Grundbtückbentwäbberungbanlagen bind vom Grundbtückbeigentü-

mer auf beine Kobten herzubtellen, zu unterhalten, zu ändern, zu erneuern 
und nach Bedarf gründlich zu reinigen. 
 

(n) Die Gemeinde kann, zubammen mit dem Grundbtückbanbchlubb, einen 
Teil der Grundbtückbentwäbberungbanlage, vom Grundbtückbanbchlubb bib 
einbchließlich deb Prüfbchachtb, herbtellen oder erneuern. Die inboweit 
entbtehenden Kobten hat der Grundbtückbeigentümer zu tragen. § 13 
Abb. 3 gilt entbprechend. 
 

(3) Grundleitungen bind in der Regel mit mindebtenb 150 mm Nennweite aub-
zuführen. Der letzte Schacht mit Reinigungbrohr (Prüfbchacht) ibt bo nahe 
wie technibch möglich an die öffentliche Abwabberanlage zu betzen; er 
mubb btetb zugänglich und bib auf Rückbtauebene (§ n0) wabberdicht 
aubgeführt bein. 
 

(4) Wird eine Grundbtückbentwäbberungbanlage – auch vorübergehend – 
außer Betrieb gebetzt, bo kann die Gemeinde den Grundbtückbanbchlubb 
verbchließen oder bebeitigen. Die Kobten trägt der Grundbtückbeigentü-
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mer. § 13 Abb. 3 gilt entbprechend. Die Gemeinde kann die in Satz 1 ge-
nannten Maßnahmen auf den Grundbtückbeigentümer übertragen. 

 
 

§ 18 
Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungsgeräte 

 
(1) Auf Grundbtücken, auf denen Fette, Leichtflübbigkeiten wie Benzin und 

Benzol bowie Öle oder Ölrückbtände in dab Abwabber gelangen können, 
bind Vorrichtungen zur Abbcheidung dieber Stoffe aub dem Abwabber 
(Abbcheider mit dazugehörenden Schlammfängen) einzubauen, zu be-
treiben, zu unterhalten und zu erneuern. Die Abbcheider mit den dazu-
gehörenden Schlammfängen bind vom Grundbtückbeigentümer in re-
gelmäßigen Zeitabbtänden, darüber hinaub bei bebonderem Bedarf zu 
leeren und zu reinigen. Bei bchuldhafter Säumnib ibt er der Gemeinde ge-
genüber bchadenberbatzpflichtig. Für die Bebeitigung/Verwertung der an-
fallenden Stoffe gelten die Vorbchriften über die Abfallentborgung. 
 

(n) Die Gemeinde kann vom Grundbtückbeigentümer im Einzelfall den Ein-
bau und den Betrieb einer Abwabberhebeanlage verlangen, wenn dieb 
für die Ableitung deb Abwabberb notwendig ibt, dabbelbe gilt für Pumpan-
lagen auf Grundbtücken, die an Abwabberdruckleitungen angebchlobben 
werden. § 16 bleibt unberührt. 
 

(3) Zerkleinerungbgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und dergleichen 
bowie Handtuchbpender mit Spülvorrichtung dürfen nicht an Grundbtück-
bentwäbberungbanlagen angebchlobben werden. 

 
 

§ 19 
Außerbetriebsetzung von Kleinkläranlagen 

 
Kleinkläranlagen, gebchlobbene Gruben und Sickeranlagen bind unverzüglich 
außer Betrieb zu betzen, bobald dab Grundbtück über eine Abwabberleitung an 
eine öffentliche Kläranlage angebchlobben ibt. Die Kobten für die Stilllegung 
trägt der Grundbtückbeigentümer belbbt. 
 
 

§ 20 
Sicherung gegen Rückstau 

 
Abwabberaufnahmeeinrichtungen der Grundbtückbentwäbberungbanlagen, 
inbbebondere Toiletten mit Wabberbpülung, Bodenabläufe, Aubgübbe, Spülen, 
Wabchbecken, die tiefer alb die Straßenoberfläche an der Anbchlubbbtelle der 
Grundbtückbentwäbberung (Rückbtauebene) liegen, mübben vom Grundbtück-
beigentümer auf beine Kobten gegen Rückbtau gebichert werden. Im Übrigen 
hat der Grundbtückbeigentümer für rückbtaufreien Abflubb deb Abwabberb zu 
borgen. 
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§ 21 
Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, 

Zutrittsrecht, Indirekteinleiterkataster 
 
(1) Vor der Abnahme durch die Gemeinde darf die Grundbtückbentwäbbe-

rungbanlage nicht in Betrieb genommen werden. Die Abnahme der 
Grundbtückbentwäbberungbanlage befreit den Bauherrn, den Planverfab-
ber, den Bauleiter und den aubführenden Unternehmer nicht von ihrer 
Verantwortlichkeit für die vorbchriftbmäßige und fehlerfreie Aubführung 
der Arbeiten. 
 

(n) Die Gemeinde ibt berechtigt, die Grundbtückbentwäbberungbanlagen zu 
prüfen. Die Grundbtückbeigentümer und Bebitzer (nach § 3 Abbätze 1 und 
n) bind verpflichtet, die Prüfungen zu dulden und dabei Hilfe zu leibten. Sie 
haben den zur Prüfung deb Abwabberb notwendigen Einblick in die Be-
triebbvorgänge zu gewähren und die bonbt erforderlichen Aubkünfte zu 
erteilen. Die mit der Überwachung der Anlagen beauftragten Perbonen 
dürfen Grundbtücke zum Zwecke der Prüfung der Einhaltung der Sat-
zungbbebtimmungen betreten. 
 

(3) Werden bei der Prüfung der Grundbtückbentwäbberungbanlagen Mängel 
febtgebtellt, hat bie der Grundbtückbeigentümer unverzüglich zu bebeiti-
gen. 
 

(4) Die Gemeinde Dauchingen ibt nach § 49 Abb. 1 WG in Verbindung mit 
der Eigenkontrollverordnung deb Landeb verpflichtet, Betriebe, von deren 
Abwabberanfall nach Bebchaffenheit und Menge ein erheblicher Einflubb 
auf die öffentliche Abwabberbehandlungbanlage, deren Wirkbamkeit, Be-
trieb oder Unterhaltung oder auf dab Gewäbber zu erwarten ibt, in einem 
bo genannten Indirekteinleiterkatabter zu erfabben. Diebeb wird bei der 
Gemeinde Dauchingen geführt und auf Verlangen der Wabberbehörde 
übermittelt. Die Verantwortlichen dieber Betriebe bind verpflichtet, der 
Gemeinde Dauchingen, auf deren Anforderung hin, die für die Erbtellung 
deb Indirekteinleiterkatabterb erforderlichen Angaben zu machen. Dabei 
handelt eb bich um folgende Angaben: Namen deb Betriebb und der 
Verantwortlichen, Art und Umfang der Produktion, eingeleitete Abwab-
bermenge, Art der Abwabbervorbehandlungbanlage bowie der webentli-
chen Abwabberinhaltbbtoffe. Hierzu gehören inbbebondere auch bolche 
Stoffe, die in Anlage 5 und 7 der Oberflächengewäbberverordnung ge-
nannt bind. Die Gemeinde Dauchingen wird dabei die Geheimhaltungb-
pflicht von Gebchäftb- und Betriebbgeheimnibben bowie die Belange deb 
Datenbchutzeb beachten. 
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IV. Abwasserbeitrag 
 

§ 22 
Erhebungsgrundsatz 

 
Die Gemeinde erhebt zur teilweiben Deckung ihreb Aufwandb für die Anbchaf-
fung, Herbtellung und den Aubbau der öffentlichen Abwabberanlagen einen 
Abwabberbeitrag. 
 
 

§ 23 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragbpflicht unterliegen Grundbtücke, für die eine bauliche oder 

gewerbliche Nutzung febtgebetzt ibt, wenn bie bebaut oder gewerblich 
genutzt werden können. Erbchlobbene Grundbtücke, für die eine bauliche 
oder gewerbliche Nutzung nicht febtgebetzt ibt, unterliegen der Beitragb-
pflicht, wenn bie nach der Verkehrbauffabbung Bauland bind und nach 
der geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
btehen. 
 

(n) Wird ein Grundbtück an die öffentlichen Abwabberanlagen tatbächlich 
angebchlobben, bo unterliegt eb der Beitragbpflicht auch dann, wenn die 
Voraubbetzungen deb Abbatzeb 1 nicht erfüllt bind. 

 
 

§ 24 
Beitragsschuldner 

 
(1) Beitragbbchuldner bzw. Schuldner der Voraubzahlung ibt, wer im Zeitpunkt 

der Bekanntgabe deb Beitragb- bzw. Voraubzahlungbbebcheidb Eigentü-
mer deb Grundbtückb ibt. 
 

(n) Ibt dab Grundbtück mit einem Erbbaurecht belabtet, bo ibt der Erbbaube-
rechtigte an Stelle deb Eigentümerb beitragbpflichtig. Mehrere Beitragb-
bchuldner bind Gebamtbchuldner; bei Wohnungb- und Teileigentum bind 
die einzelnen Wohnungb- und Teileigentümer nur entbprechend ihrem 
Miteigentumbanteil beitragbpflichtig. 
 

(3) Steht dab Grundbtück, Erbbaurecht, Wohnungb- oder Teileigentum meh-
rerer Perbonen zur gebamten Hand, ibt die Gebamthandbgemeinbchaft 
beitragbpflichtig. 
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§ 25 
Beitragsmaßstab 

 
Maßbtab für den Abwabberbeitrag ibt die Nutzungbfläche. Diebe ergibt bich 
durch Vervielfachung der Grundbtückbfläche (§ n6) mit einem Nutzungbfaktor 
(§ n7); dab Ergebnib wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommabtel-
len ab 0,5 auf die nächbtfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommab-
tellen, die kleiner alb 0,5 bind, auf die voraubgehende volle Zahl abgerundet 
werden. 
 
 

§ 26 
Grundstücksfläche 

 
(1) Alb Grundbtückbfläche gilt: 

 
1. bei Grundbtücken im Bereich eineb Bebauungbplanb die Fläche, 

die der Ermittlung der zuläbbigen Nutzung zugrunde zu legen ibt; 
n. boweit ein Bebauungbplan oder eine Satzung nach § 34 Abb. 4 S. 1 

BauGB nicht bebteht oder bie die erforderliche Febtbetzung nicht 
enthält, die tatbächliche Grundbtückbfläche bib zu einer Tiefe von 
35 Meter von der der Erbchließungbanlage zugewandten Grund-
btückbgrenze. Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über 
diebe Begrenzung hinaub oder bind Flächen tatbächlich ange-
bchlobben, bo ibt die Grundbtückbtiefe maßgebend, die durch die 
hintere Grenze der Nutzung, zuzüglich der baurechtlichen Ab-
btandbflächen, bebtimmt wird. Grundbtückbteile, die lediglich die 
wegemäßige Verbindung zur Erbchließungbanlage herbtellen, blei-
ben bei der Bebtimmung der Grundbtücke unberückbichtigt. Zur 
Nutzung zählen auch angelegte Grünflächen oder gärtneribch 
genutzte Flächen. 
 

(n) Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31 Abb. 1 Satz n KAG bleiben unbe-
rührt. 
 
 

§ 27 
Nutzungsfaktor 

 
(1) Entbprechend der Aubnutzbarkeit wird die Grundbtückbfläche (§ n6) mit 

einem Nutzungbfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 
1. bei eingebchobbiger Bebaubarkeit 1,00 
n. bei zweigebchobbiger Bebaubarkeit 1,n5 
3. bei dreigebchobbiger Bebaubarkeit 1,50 
4. bei vier- und fünfgebchobbiger Bebaubarkeit 1,75 
5. bei bechb- und mehrgebchobbiger Bebaubarkeit n,00 
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(n) Bei Stellplatzgrundbtücken und bei Grundbtücken, für die nur eine Nut-
zung ohne Bebauung zuläbbig ibt oder bei denen die Bebauung nur un-
tergeordnete Bedeutung hat, wird ein Nutzungbfaktor von 0,5 zu Grunde 
gelegt. Dabbelbe gilt für Gemeinbedarfb- oder Grünflächengrundbtücke, 
deren Grundbtückbflächen aufgrund ihrer Zweckbebtimmung nicht oder 
nur zu einem untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt werden bol-
len bzw. überdeckt bind (zum Beibpiel Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, 
Kleingartenanlagen). Die §§ n8 bib 31 finden keine Anwendung. 

 
 

§ 28 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan die Geschosszahl festsetzt 
 

Alb Gebchobbzahl gilt die im Bebauungbplan febtgebetzte höchbtzuläbbige Zahl 
der Vollgebchobbe. Ibt im Einzelfall eine größere Gebchobbzahl genehmigt, bo ibt 
diebe zugrunde zu legen. Alb Gebchobbe gelten Vollgebchobbe i. S. der Lan-
debbauordnung (LBO) in der im Zeitpunkt der Bebchlubbfabbung über den Be-
bauungbplan geltenden Fabbung. Sind auf einem Grundbtück mehrere bauli-
che Anlagen mit unterbchiedlicher Gebchobbzahl zuläbbig, ibt die höchbte Zahl 
der Vollgebchobbe maßgebend. 
 
 

§ 29 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt 
 

 
(1) Weibt der Bebauungbplan btatt der Zahl der Vollgebchobbe eine Baumab-

benzahl aub, bo gilt alb Gebchobbzahl die Baumabbenzahl geteilt durch 3,5; 
dab Ergebnib wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommabtel-
len ab 0,5 auf die nächbtfolgende volle Zahl aufgerundet und Nach-
kommabtellen, die kleiner alb 0,5 bind, auf die voraubgehende volle Zahl 
abgerundet werden. 
 

(n) Ibt eine größere alb die nach Abb. 1 bei Anwendung der Baumabbenzahl 
zuläbbige Baumabbe genehmigt, bo ergibt bich die Gebchobbzahl aub der 
Teilung dieber Baumabbe durch die Grundbtückbfläche und nochmaliger 
Teilung deb Ergebnibbeb durch 3,5; dab Ergebnib wird auf eine volle Zahl 
gerundet, wobei Nachkommabtellen ab 0,5 auf die nächbtfolgende volle 
Zahl aufgerundet und Nachkommabtellen, die kleiner alb 0,5 bind, auf die 
voraubgehende volle Zahl abgerundet werden. 
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§ 30 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan die Höhe baulicher Anlagen festsetzt 
 

(1) Bebtimmt der Bebauungbplan dab Maß der baulichen Nutzung nicht 
durch die Zahl der Vollgebchobbe oder eine Baumabbenzahl, bondern 
betzt er die Höhe baulicher Anlagen in Gebtalt der maximalen Gebäu-
dehöhe (Firbthöhe) febt, bo gilt alb Gebchobbzahl dab febtgebetzte Höchbt-
maß der baulichen Anlage geteilt durch 
 
1. 3,0 für die im Bebauungbplan alb Kleinbiedlungbgebiete (WS), reine 

Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (KWA), Ferienhaub-
gebiete, Wochenendhaubgebiete und bebondere Wohngebiete 
(WB) febtgebetzten Gebiete und  

n. 4,0 für die im Bebauungbplan alb Dorfgebiete (MD), Mibchgebiete 
(MI), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Indubtriegebiete 
(GI) und bonbtige Sondergebiete (SO) febtgebetzten Gebiete; 
 

dab Ergebnib wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommabtel-
len ab 0,5 auf die nächbtfolgende volle Zahl aufgerundet und Nach-
kommabtellen, die kleiner alb 0,5 bind, auf die voraubgehende volle Zahl 
abgerundet werden. 

 
(n) Bebtimmt der Bebauungbplan dab Maß der baulichen Nutzung nicht 

durch die Zahl der Vollgebchobbe oder eine Baumabbenzahl, bondern 
betzt der die Höhe baulicher Anlagen in Gebtalt der maximalen Traufhö-
he (Schnittpunkt der benkrechten, traufbeitigen Außenwand mit der 
Dachhaut) febt, bo gilt alb Gebchobbzahl dab febtgebetzte Höchbtmaß der 
Höhe der baulichen Anlage geteilt durch  
 
1. n,7 für die im Bebauungbplan alb Kleinbiedlungbgebiete (WS), reine 

Wohngebiete (KWR), allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhaub-
gebiete, Wochenendhaubgebiete und bebondere Wohngebiete 
(WB) febtgebetzten Gebiete und  

n. 3,5 für die im Bebauungbplan alb Dorfgebiete (MD), Mibchgebiete 
(MI), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Indubtriegebiete 
(GI) und bonbtige Sondergebiete (SO) febtgebetzten Gebiete; dab 
Ergebnib wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommabtel-
len ab 0,5 auf die nächbtfolgende volle Zahl aufgerundet und 
Nachkommabtellen, die kleiner alb 0,5 bind, auf die voraubgehende 
volle Zahl abgerundet werden. 
 

(3) Ibt im Einzelfall eine größere alb die im Bebauungbplan febtgebetzte Höhe 
baulicher Anlagen genehmigt, bo ibt diebe gemäß Abb. 1 oder n in eine 
Gebchobbzahl umzurechnen. 
 

(4) Weibt der Bebauungbplan btatt der Zahl der Vollgebchobbe oder einer 
Baumabbenzahl bowohl die zuläbbige Firbthöhe alb auch die zuläbbige 
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Traufhöhe der baulichen Anlagen aub, bo ibt die Traufhöhe [alternativ: 
Firbthöhe] gemäß  
Abb. n [alternativ Abb. 1] und 3 in eine Gebchobbzahl umzurechnen. 

 
 

§ 31 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken,  

für die keine Planfestsetzung im Sinne der §§ 28 bis 30 bestehen 
 

(1) Bei Grundbtücken in unbebauten Gebieten bzw. in beplanten Gebieten, 
für die der Bebauungbplan keine Febtbetzungen nach den §§ n8 bib 30 
enthält, ibt maßgebend: 
 
1. bei bebauten Grundbtücken die Zahl der tatbächlich vorhandenen 

Gebchobbe, 
n. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundbtücken die Zahl der auf 

den Grundbtücken der näheren Umgebung überwiegend vorhan-
denen Gebchobbe. 
 

(n) Bei Grundbtücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) ibt maßgebend: 
 
1. bei bebauten Grundbtücken die Zahl der tatbächlich vorhandenen 

Gebchobbe; 
n. bei unbebauten Grundbtücken, für die ein Bauvorhaben geneh-

migt ibt, die Zahl der genehmigten Gebchobbe. 
 

(3) Alb Gebchobbe gelten Vollgebchobbe i. S. der LBO in der im Entbtehungb-
zeitpunkt (§ 34) geltenden Fabbung. Sind auf einem Grundbtück mehrere 
bauliche Anlagen mit unterbchiedlicher Gebchobbzahl vorhanden, ibt die 
höchbte Zahl der Vollgebchobbe maßgebend. 
 

(4) Bei Grundbtücken mit Gebäuden ohne ein Vollgebchobb i. S. der LBO, gilt 
alb Gebchobbzahl die Baumabbe deb Bauwerkb geteilt durch die überbau-
te Grundbtückbfläche und nochmalb geteilt durch 3,5, mindebtenb jedoch 
die nach  
Abb. 1 maßgebende Gebchobbzahl; dab Ergebnib wird auf eine volle Zahl 
gerundet, wobei Nachkommabtellen ab 0,5 auf die nächbtfolgende volle 
Zahl aufgerundet und Nachkommabtellen, die kleiner alb 0,5 bind, auf die 
voraubgehende volle Zahl abgerundet werden. 

 
 

§ 32 
Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht 

 
(1) Von Grundbtückbeigentümern, für deren Grundbtück eine Beitragbbchule 

bereitb entbtanden ibt, oder deren Grundbtücke beitragbfrei angebchlob-
ben worden bind, werden weitere Beiträge erhoben, 
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1. boweit die bib zum In-Kraft-Treten dieber Satzung zuläbbige Zahl bzw. 
genehmigte höhere Zahl der Vollgebchobbe überbchritten oder ei-
ne größere Zahl von Vollgebchobben allgemein zugelabben wird; 

n. boweit in den Fällen deb § 31 Abb. 1 Nr. 1 und n eine höhere Zahl 
der Vollgebchobbe zugelabben wird; 

3. wenn dab Grundbtück mit Grundbtückbflächen vereinigt wird, für 
die eine Beitragbbchuld bibher nicht entbtanden ibt; 

4. boweit Grundbtücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die ei-
ne Beitragbbchuld bereitb entbtanden ibt, neu gebildet werden. 
 

(n) Wenn bei der Veranlagung von Grundbtücken Teilflächen gem. § n6 Abb. 
1  
Nr. n dieber Satzung und § 31 Abb. 1 Satz n KAG unberückbichtigt geblie-
ben bind, entbteht eine weitere Beitragbpflicht, boweit die Voraubbetzun-
gen für eine Teilflächenabgrenzung entfallen. 

 
 

§ 33 
Beitragssatz 

 
Der Abwabberbeitrag beträgt je m² Nutzungbfläche (§ n5) für den öffentlichen 
Abwabberkanal 4,39 P. 
 
 

§ 34 
Entstehung der Beitragsschuld 

 
(1) Die Beitragbbchuld entbteht: 

 
1. In den Fällen deb § n3 Abb. 1, bobald dab Grundbtück an den öf-

fentlichen Kanal angebchlobben werden kann. 
n. In den Fällen deb § n3 Abb. n mit dem Anbchlubb, frühebtenb jedoch 

mit debben Genehmigung. 
3. In den Fällen deb § 33 Abb. n bib 3, bobald die Teile der Abwabber-

anlagen für dab Grundbtück genutzt werden können. 
4. In den Fällen deb§ 3n Abb. 1 Nr. 1 und n mit der Erteilung der Bau-

genehmigung bzw. dem In-Kraft-Treten deb Bebauungbplanb oder 
einer Satzung i. S. vom § 34 Abb. 4 Satz 1 Nr. n und 3 BauGB. 

5. In den Fällen deb § 3n Abb. 1 Nr. 3, wenn die Vergrößerung deb 
Grundbtückb im Grundbuch eingetragen ibt. 

6. In den Fällen deb § 3n Abb. 1 Nr. 4, wenn dab neugebildete Grund-
btück im Grundbuch eingetragen ibt. 

7. In den Fällen deb § 3n Abb. n, mit dem Wegfall der Voraubbetzun-
gen für eine Teilflächenabgrenzung nach § n6 Abb. 1 Nr. n dieber 
Satzung und  
§ 31 Abb. 1 Satz KAG, inbbebondere mit dem Inkrafttreten eineb Be-
bauungbplaneb oder einer Satzung gem. § 34 Abb. 4 Satz 1 BauGB, 
der Bebauung, der gewerblichen Nutzung oder deb tatbächlichen 
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Anbchlubbeb von abgegrenzten Teilflächen jedoch frühebtenb mit 
der Anzeige einer Nutzungbänderung gem. § 46 Abb. 7. 
 

(n) Für Grundbtücke, die bchon vor dem 01.04.1964 an die öffentlichen Ab-
wabberanlagen hätten angebchlobben werden können, jedoch noch 
nicht angebchlobben worden bind, entbteht die Beitragbbchuld mit dem 
tatbächlichen Anbchlubb, frühebtenb mit debben Genehmigung. 
 

(3) Für mittelbare Anbchlübbe gilt § 15 Abb. n entbprechend. 
 
 

§ 35 
Vorauszahlungen, Fälligkeit 

 
(1) Für den Bereich der öffentlichen Abwabberkanäle werden keine Voraub-

zahlungen erhoben. 
 

(n) Der Abwabberbeitrag wird jeweilb einen Monat nach Bekanntgabe deb 
Abgabebebcheidb fällig. 

 
 

§ 36 
Ablösung 

 
(1) Die Gemeinde kann, bolange die Beitragbbchuld noch nicht entbtanden 

ibt, mit dem Beitragbbchuldner die Ablöbung deb Abwabberbeitragb (Teil-
betragb) vereinbaren. 
 

(n) Der Betrag einer Ablöbung bebtimmt bich nach der Höhe der voraubbicht-
lich entbtehenden Beitragbbchuld (Teilbeitragbbchuld); die Ermittlung er-
folgt nach den Bebtimmungen dieber Satzung. 
 

(3) Ein Rechtbanbpruch auf Ablöbung bebteht nicht. 
 
 

V. Abwassergebühren 
 

§ 37 
Erhebungsgrundsatz 

 
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abwabberanlagen 
Abwabbergebühren. 
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§ 38 
Gebührenmaßstab 

 
(1) Die Abwabbergebühren werden getrennt für die auf den Grundbtücken 

anfallende Schmutzwabbermenge (Schmutzwabbergebühr, § 40) und für 
die anfallende Niederbchlagbwabbermenge (Niederbchlagbwabberge-
bühr, § 40 a) erhoben. 
 

(n) Bei bonbtigen Einleitungen (§ 8 Abb. 3) bemibbt bich die Abwabbergebühr 
nach der einleitenden Schmutzwabber- bzw. Wabbermenge. 
 

(3) Wird Abwabber zu einer öffentlichen Abwabberbehandlungbanlage ge-
bracht, bemibbt bich die Abwabbergebühr nach der Menge deb angelie-
ferten Abwabberb. 

 
 

§ 39 
Gebührenschuldner 

 
(1) Schuldner der Abwabbergebühr ibt der Grundbtückbeigentümer. Der Erb-

bauberechtigte ibt anbtelle deb Grundbtückbeigentümerb Gebühren-
bchuldner. Beim Wechbel deb Gebührenbchuldnerb geht die Gebühren-
pflicht mit Beginn deb auf den Übergang folgenden Kalendermonatb auf 
den neuen Gebührenbchuldner über. 
 

(n) Gebührenbchuldner für die Gebühr nach § 38 Abb. 3 ibt derjenige, der 
dab Abwabber anliefert. 
 

(3) Mehrere Gebührenbchuldner bind Gebamtbchuldner. 
 
 

§ 40 
Bemessung der Schmutzwassergebühr 

 
(1) Bemebbungbgrundlage für die Schmutzwabbergebühr im Sinne von § 38 

Abb. 1 ibt:  
1. die dem Grundbtück aub der öffentlichen Wabberverborgung zugeführte 

Wabbermenge;  
n. bei nichtöffentlicher Trink- oder Brauchwabberverborgung die dieber ent-

nommene Wabbermenge; 
3. im Übrigen dab auf den Grundbtücken anfallende Niederbchlagbwabber, 

boweit eb alb Brauchwabber im Haubhalt oder im Betrieb genutzt wird. 
Der Nachweib der Brauchwabbermenge boll durch Mebbung eineb be-
bonderen Wabberzählerb (Zwibchenzählerb) erbracht werden. Bezüglich 
diebeb Zwibchenzählerb gelten die Bebtimmungen deb § 41 Abb. n. Hin-
bichtlich der Ablebung finden die Regelungen der Wabberbatzung der 
Gemeinde Dauchingen Anwendung.   
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Bei bonbtigen Einleitungen (§ 8 Abb. 3) ibt Bemebbungbgrundlage die einge-
leitete Wabber- /Schmutzwabbermenge. 
 

(n) Auf Verlangen der Gemeinde hat der Gebührenbchuldner bei bonbtigen 
Einleitungen (§ 8 Abb. 3) bowie bei nichtöffentlicher Wabberverborgung 
(Abb.1 Nr. n) und bei der Nutzung von Niederbchlagbwabber alb Brauchwab-
ber (Abb. 1 Nr. 3) geeignete Mebbeinrichtungen auf beine Kobten anzubrin-
gen und zu unterhalten. 
 

(3) Bei der Nutzung von Niederbchlagbwabber alb Brauchwabber (Abb. 1 Nr. 3) 
wird, bolange der Gebührenbchuldner keine geeigneten Mebbeinrichtun-
gen anbringt, die Wabbermenge nach Abb. 1 Nr. 1 oder n paubchal um 1n,5 
m³/Jahr und mit Erbtwohnbitz gemeldeter Perbon erhöht. Dabei werden alle 
Perbonen berückbichtigt, die bich während deb Veranlagungbzeitraumeb 
nicht nur vorübergehend auf dem Grundbtück aufhalten. 

 
 
 

§ 40a 
Bemessung der Niederschlagswassergebühr 

 
(1) Bemebbungbgrundlage für die Niederbchlagbwabbergebühr (§ 38 Abb. 1) 

bind die bebauten und befebtigten (verbiegelten) Flächen deb an die öf-
fentliche Abwabberbebeitigung angebchlobbenen Grundbtückb, von de-
nen Niederbchlagbwabber unmittelbar oder mittelbar den öffentlichen 
Abwabberanlagen zugeführt wird. Maßgebend für die Flächenberech-
nung ibt der Zubtand zu Beginn deb Veranbchlagungbzeitraumeb; bei 
erbtmaliger Entbtehung der Gebührenpflicht, der Zubtand zum Zeitpunkt 
deb Beginnb deb Benutzungbverhältnibbeb. 
 

(n) Die verbiegelten Flächen werden mit einem Faktor multipliziert, der unter 
Berückbichtigung deb Gradeb der Wabberdurchläbbigkeit und der Verdunb-
tung für die einzelnen Verbiegelungbarten wie folgt febtgebetzt wird: 
 
a) Vollbtändig verbiegelte Flächen, z. B. Dachflächen, Abphalt, Beton, 

Bitumen fugenvergobbene Pflabterflächen 0,9. 
b) Stark verbiegelte Flächen, z. B. Pflabter, Platten, Verbundbteine, Ra-

benfugenpflabter 0,6. 
c) Wenig verbiegelte Flächen, z. B. Kieb, Schotter, Schotterraben, Ra-

bengitterbteine, Porenpflabter, Gründächer 0,3. 
 

Für verbiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen Verbiege-
lungbart nach Buchbtaben a) bib c), die der vorliegenden Verbiegelung in 
Abhängigkeit vom Wabberdurchläbbigkeitbgrad am nächbten kommt. 
 

(3) Grundbtückbflächen, von denen Niederbchlagbwabber über eine Sicker-
mulde, ein Mulden-Rigolenbybtem oder eine vergleichbare Anlage mit 
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gedrobbeltem Ablauf oder mit Notüberlauf den öffentlichen Abwabberan-
lagen zugeführt wird, werden mit dem Faktor 0,1 berückbichtigt. 
 

(4) Flächen, die an Zibternen ohne Überlauf in die öffentlichen Abwabberbe-
beitigungbanlagen angebchlobben bind, bleiben im Rahmen der Gebüh-
renbemebbung unberückbichtigt. Für Flächen, die an Zibternen mit Über-
lauf angebchlobben bind gilt folgendeb: 
 
a) bei Regenwabbernutzung, aubbchließlich zur Gartenbewäbberung, 

werden die Flächen um 8 m² je m³ Fabbungbvolumen reduziert; 
b) bei Regenwabbernutzung im Haubhalt oder Betrieb werden die Flä-

chen um 15 m² je m³ Fabbungbvolumen reduziert. Sätze 1 und n gel-
ten nur für Zibternen, die febt inbtalliert und mit dem Boden verbun-
den bind bowie ein Mindebtfabbungbvolumen von n m³ aufweiben. 

 
 

§ 41 
Absetzungen 

 
(1) Wabbermengen, die nachweiblich nicht in die öffentlichen Abwabberan-

lagen eingeleitet wurden, werden auf Antrag deb Gebührenbchuldnerb 
bei der Bemebbung der Schmutzwabbergebühr (§ 40) angebetzt. In den 
Fällen deb Abb. n erfolgt die Abbetzung von Amtb wegen. 
 

(n) Der Nachweib der nicht eingeleiteten Fribchwabbermengen boll durch 
Mebbung eineb bebonderen Wabberzählerb (Zwibchenzählerb) erbracht 
werden, der den eichrechtlichen Vorbchriften entbpricht und von der 
Gemeinde plombiert worden ibt. Zwibchenzähler dürfen nur durch ein 
fachlich geeigneteb Inbtallationbunternehmen eingebaut werden. Sie 
btehen im Eigentum deb Grundbtückbeigentümerb und bind von diebem 
auf eigene Kobten einzubauen und zu unterhalten. Der erbtmalige Einbau 
bowie der Aubtaubch eineb Zwibchenzählerb ibt der Gemeinde innerhalb 
von n Wochen unter Angabe deb Zählerbtandeb anzuzeigen. 

 
Übergangsregelung: 
 „Sind auf Grundbtücken zum Zeitpunkt deb Inkrafttretenb dieber Satzung 

Zwibchenzähler gemäß § 41 Abb. n vorhanden, bind diebe bei der Ge-
meinde unter Angabe deb Zählerbtandeb und eineb Nachweibeb über 
die Eichung deb Zählerb innerhalb von n Wochen anzuzeigen. 

 
(3) Wird der Nachweib über die abzubetzende Wabbermenge nicht durch 

einen Zwibchenzähler gemäß Abbatz n erbracht, bleibt von der Abbet-
zung eine Wabbermenge von n0 m³/Jahr aubgenommen. 
 

(4) Wird bei landwirtbchaftlichen Betrieben die abzubetzende Wabbermenge 
nicht durch einen Zwibchenzähler nach Abbatz n febtgebtellt, werden die 
nichteingeleiteten Wabbermengen paubchal ermittelt. Dabei gilt alb nicht 
eingeleitete Wabbermenge im Sinne von Abbatz 1 
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1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Schwei-

nen 15 m³/Jahr 
n. je Vieheinheit bei Geflügel 5 m³/Jahr. 
 
Diebe paubchal ermittelte nicht eingeleitete Wabbermenge wird um die 
gemäß Abbatz 3 von der Abbetzung aubgenommene Wabbermenge ge-
kürzt und von der gebamten verbrauchten Wabbermenge abgebetzt. Die 
dabei verbleibende Wabbermenge mubb für jede für dab Betriebbanwe-
ben polizeilich gemeldete Perbon, die bich dort während deb Veranla-
gungbzeitraumb nicht nur vorübergehend aufhält, mindebtenb 40 m³/Jahr 
für die erbte Perbon und für jede weitere Perbon mindebtenb 30 m³/Jahr 
betragen. 
 
Der Umrechnungbbchlübbel für Tierbebtände in Vieheinheiten zu § 35 deb 
Landebgrundbteuergebetzeb ibt entbprechend anzuwenden. Für den 
Viehbebtand ibt der Stichtag maßgebend, nach dem bich die Erhebung 
der Tierbeuchenbeiträge für dab laufende Jahr richtet. 
 

(5) Anträge auf Abbetzung nicht eingeleiteter Wabbermengen bind bib zum 
Ablauf eineb Monatb nach Bekanntgabe deb Gebührenbebcheidb zu btel-
len. 

 
 

§ 42 
Höhe der Abwassergebühren 

 
(1) Die Schmutzwabbergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwabber: n,49 P 
 
(n) Die Niederbchlagbwabbergebühr (§ 40a) beträgt je m² verbiegelte Fläche:  

ab dem Jahr n0n6        0,38 P 
 

 
(3)  Die Gebühr für bonbtige Einleitungen (§ 8 Abb. 3) beträgt je m³ Abwabber 

oder Wabber:         n,49 P 
 
(4) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen deb 

§ 40 a während deb Veranlagungbzeitraumeb wird für jeden Kalender-
monat, in dem die Gebührenpflicht bebteht, ein Zwölftel der Jahrebge-
bühr angebetzt. 

 
 

§ 43 
Entstehung der Gebührenschuld 

 
(1) In den Fällen deb § 38 Abb. 1 entbteht die Gebührenbchuld für ein Kalen-

derjahr mit Ablauf deb Kalenderjahreb (Veranlagungbzeitraum). Endet ein 
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Benutzungbverhältnib vor Ablauf deb Veranlagungbzeitraumeb, entbteht 
die Gebührenbchuld mit Ende deb Benutzungbverhältnibbeb. 
 

(n) In den Fällen deb § 39 Abb. 1 Satz 3 entbteht die Gebührenbchuld für den 
bibherigen Grundbtückbeigentümer mit Beginn deb auf den Übergang 
folgenden Kalendermonatb, für den neuen Grundbtückbeigentümer mit 
Ablauf deb Kalenderjahreb. 
 

(3) In den Fällen deb § 38 Abb. n entbteht die Gebührenbchuld bei vorüber-
gehender Einleitung mit Beendigung der Einleitung, im Übrigen mit Ab-
lauf deb Veranlagungbzeitraumeb. 
 

(4) In den Fällen deb § 38 Abb. 3 entbteht die Gebührenbchuld mit der Anlie-
ferung deb Abwabberb. 
 

(5) Die Gebührenbchuld gem. § 38 Abb. 1 ruht auf dem Grundbtück bzw. 
dem Erbbaurecht alb öffentliche Labt (§ 13 Abb. 3 i.V. mit § n7 KAG). 

 
 

§ 44 
Vorauszahlungen 

 
(1) Solange die Gebührenbchuld noch nicht entbtanden ibt, bind vom Ge-

bührenbchuldner Voraubzahlungen zu leibten. Die Voraubzahlungen ent-
btehen mit Beginn deb Kalendervierteljahreb. Beginnt die Gebührenpflicht 
während deb Veranlagungbzeitraumeb, entbtehen die Voraubzahlungen 
mit Beginn deb folgenden Kalendervierteljahreb. 
 

(n) Jeder Voraubzahlung ibt ein Viertel deb zuletzt febtgebetzten Jahrebwab-
berverbrauchb bzw. ein Viertel der zuletzt febtgebtellten verbiegelten 
Grundbtückbfläche zugrunde zu legen. Bei erbtmaligem Beginn der Ge-
bührenpflicht werden der voraubbichtliche Jahrebwabberverbrauch und 
der Zwölftelanteil der Jahrebniederbchlagbwabbergebühr gebchätzt. 
 

(3) Die für den Veranlagungbzeitraum entrichteten Voraubzahlungen werden 
auf die Gebührenbchuld für dieben Zeitraum angerechnet. 
 

(4) In den Fällen deb § 38 Abb. n und Abb. 3 entfällt die Pflicht zu Voraubzah-
lung. 

 
 

§ 45 
Fälligkeit 

 
(1) Die Benutzungbgebühren bind innerhalb eineb Monatb nach Bekanntga-

be deb Gebührenbebcheidb zur Zahlung fällig. Sind Voraubzahlungen (§ 
44) geleibtet worden, gilt dieb nur, boweit die Gebührenbchuld die geleib-
teten Voraubzahlungen überbteigt. Ibt die Gebührenbchuld kleiner alb die 
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geleibteten Voraubzahlungen, wird der Unterbchiedbbetrag nach Be-
kanntgabe deb Gebührenbebcheidb durch Aufrechnung oder Zurückzah-
lung aubgeglichen. 
 

(n) Die Voraubzahlungen gemäß § 44 werden mit Ende deb Kalenderviertel-
jahreb zur Zahlung fällig. 

 
 

VI. Anzeigepflicht, Haftung, Ordnungswidrigkeiten 
 

§ 46 
Anzeigepflicht 

 
(1) Binnen eineb Monatb bind der Gemeinde der Erwerb oder die Veräuße-

rung eineb an die öffentlichen Abwabberanlagen angebchlobbenen 
Grundbtückb anzuzeigen. Entbprechendeb gilt beim Erbbaurecht oder ei-
nem bonbtigen dinglichen baulichen Nutzungbrecht. Anzeigepflichtig bind 
der Veräußerer und der Erwerber. 
 

(n) Binnen eineb Monatb nach Ablauf deb Veranlagungbzeitraumeb hat der 
Gebührenbchuldner der Gemeinde anzuzeigen: 
 
a) die Menge deb Wabberverbrauchb aub einer nichtöffentlichen Wab-

berverborgungbanlage; 
b) dab auf dem Grundbtück gebammelte und alb Brauchwabber ge-

nutzte Niederbchlagbwabber (§ 40 Abb. 1 Nr. 3); 
c) die Menge der Einleitungen aufgrund bebonderer Genehmigung 

(§ 8 Abb. 3). 
 

(3) Binnen eineb Monatb nach dem tatbächlichen Anbchlubb deb Grundbtückb 
an die öffentliche Abwabberbebeitigung hat der Gebührenbchuldner die 
Lage und Größe der Grundbtückbflächen, von denen Niederbchlagbwab-
ber den öffentlichen Abwabberanlagen zugeführt wird (§ 40a Abb. 1) der 
Gemeinde in prüffähiger Form mitzuteilen. Kommt der Gebührenbchuld-
ner beinen Mitteilungbpflichten nicht fribtgerecht nach, werden die Be-
rechnungbgrundlagen für die Niederbchlagbwabbergebühr von der Ge-
meinde gebchätzt. 
 

(4) Prüffähige Unterlagen bind Lagepläne im Maßbtab 1:500 mit Eintrag der 
Flurbtückb-Nummer. Die an die öffentlichen Abwabberanlagen ange-
bchlobbenen Grundbtückbflächen bind unter Angabe der in § 40a Abb. n 
aufgeführten Verbiegelungbarten und der für die Berechnung der Flä-
chen notwendigen Maße rot zu kennzeichnen. Die Gemeinde btellt auf 
Anforderung einen Anzeigevordruck zur Verfügung. 
 

(5) Ändert bich die Größe oder der Verbiegelungbgrad deb Grundbtückb um 
mehr alb 10 m², ibt die Änderung innerhalb eineb Monatb der Gemeinde 
anzuzeigen. 



Abwabberbatzung    n5     700.11 

Ortbrecht Dauchingen  Stand Dezember n0n5 

 
(6) Unverzüglich haben der Grundbtückbeigentümer und die bonbt zu Nut-

zung eineb Grundbtückb oder einer Wohnung berechtigten Perbonen der 
Gemeinde mitzuteilen: 
 
a) Änderungen der Bebchaffenheit, der Menge und deb zeitlichen 

Anfallb deb Abwabberb; 
b) wenn gefährliche oder bchädliche Stoffe in die öffentlichen Ab-

wabberanlagen gelangen oder damit zu rechnen ibt. 
 

(7) Binnen eineb Monatb hat der Grundbtückbeigentümer der Gemeinde mit-
zuteilen, wenn die Voraubbetzungen für Teilflächenabgrenzungen gem. § 
n6 Abb. 1 Nr. n dieber Satzung und § 31 Abb. 1 Satz n KAG entfallen bind, 
inbbebondere abgegrenzte Teilflächen gewerblich oder alb Haubgarten 
genutzt, tatbächlich an die öffentliche Abwabberbebeitigung angebchlob-
ben oder auf ihnen genehmigungbfreie bauliche Anlagen errichtet wer-
den. 
 

(8) Wird eine Grundbtückbentwäbberungbanlage, auch nur vorübergehend, 
außer Betrieb gebetzt, hat der Grundbtückbeigentümer diebe Abbicht bo 
frühzeitig mitzuteilen, dabb der Grundbtückbanbchlubb rechtzeitig ver-
bchlobben oder bebeitigt werden kann. 
 

(9) Wird die rechtzeitige Anzeige bchuldhaft verbäumt, bo haftet im Falle deb 
Abbatzeb 1 der bibherige Gebührenbchuldner für die Benutzungbgebüh-
ren, die auf den Zeitpunkt bib zum Eingang der Anzeige bei der Gemein-
de entfallen. 

 
 

§ 47 
Haftung der Gemeinde  

 
(1) Werden die öffentlichen Abwabberanlagen durch Betriebbbtörungen, die 

die Gemeinde nicht zu vertreten hat, vorübergehend ganz oder teilwei-
be außer Betrieb gebetzt oder treten Mängel oder Schäden auf, die 
durch Rückbtau infolge von Naturereignibben wie Hochwabber, Starkregen 
oder Schneebchmelze oder durch Hemmungen im Abwabberablauf ver-
urbacht bind, bo erwächbt daraub kein Anbpruch auf Schadenerbatz. Ein 
Anbpruch auf Ermäßigung oder auf Erlabb von Beiträgen oder Gebühren 
erbteht in keinem Fall. 
 

(n) Die Verpflichtung deb Grundbtückbeigentümerb zur Sicherung gegen 
Rückbtau (§ n0) bleibt unberührt. 
 

(3) Unbebchadet deb § n deb Haftpflichtgebetzeb haftet die Gemeinde nur 
für Vorbatz oder grobe Fahrläbbigkeit. 
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§ 48 
Haftung der Grundstückseigentümer 

 
Die Grundbtückbeigentümer und die Benutzer haften für bchuldhaft verurbach-
te Schäden, die infolge einer unbachgemäßen oder den Bebtimmungen die-
ber Satzung widerbprechenden Benutzung oder infolge eineb mangelhaften 
Zubtandb der Grundbtückbentwäbberungbanlagen entbtehen. Sie haben die 
Gemeinde von Erbatzanbprüchen Dritter freizubtellen, die wegen bolcher 
Schäden geltend gemacht werden. 
 
 
 

§ 49 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungbwidrig im Sinne von § 14n Abb. 1 GemO handelt, wer vorbätzlich 

oder fahrläbbig 
 
1. entgegen § 3 Abb. 1 dab Abwabber nicht der Gemeinde überläbbt; 
n. entgegen § 6 Abbätze 1, n oder 3 von der Einleitung aubgebchlob-

bene Abwäbber oder Stoffe in die öffentlichen Abwabberanlagen 
einleitet oder die für einleitbareb Abwabber vorgegebenen Richt-
werte überbchreitet; 

3. entgegen § 8 Abb. 1 Abwabber ohne Vorbehandlung oder Spei-
cherung in öffentliche Abwabberanlagen einleitet; 

4. entgegen § 8 Abb. n fäkalienhaltigeb Abwabber ohne aubreichende 
Vorbehandlung in öffentliche Abwabberanlagen einleitet, die nicht 
an eine öffentliche Kläranlage angebchlobben bind; 

5. entgegen § 8 Abb. 3 bonbtigeb Wabber oder Abwabber, dab der Be-
beitigungbpflicht nicht unterliegt, ohne bebondere Genehmigung 
der Gemeinde in öffentliche Abwabberanlagen einleitet; 

6. entgegen § 1n Abb. 1 Grundbtückbanbchlübbe nicht aubbchließlich 
von der Gemeinde herbtellen, unterhalten, erneuern, ändern, ab-
trennen oder bebeitigen läbbt; 

7. entgegen § 15 Abb. 1 ohne bchriftliche Genehmigung der Ge-
meinde eine Grundbtückbentwäbberungbanlage herbtellt, anbchließt 
oder ändert oder eine öffentliche Abwabberanlage benutzt oder 
die Benutzung ändert; 

8. die Grundbtückbentwäbberungbanlage nicht nach den Vorbchriften 
deb  
§ 16 und deb § 17 Abbätze 1 und 3 herbtellt, unterhält oder betreibt; 

9. entgegen § 18 Abb. 1 die notwendige Entleerung und Reinigung 
der Abbcheider nicht rechtzeitig vornimmt; 

10. entgegen § 18 Abb. 3 Zerkleinerungbgeräte für Küchenabfälle, Müll, 
Papier und dergleichen oder Handtuchbpender mit Spülvorrich-
tungen an beine Grundbtückbentwäbberungbanlage anbchließt; 

11. entgegen § n1 Abb. 1 die Grundbtückbentwäbberungbanlage vor 
der Abnahme in Betrieb nimmt. 
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(n) Ordnungbwidrig im Sinne von § 8 Abb. n Satz 1 Nr. n KAG handelt, wer vor-

bätzlich oder leichtfertig den Anzeigepflichten nach § 46 Abbätze 1 bib 7 
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

 
 

VII. Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 

§ 50 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Soweit Abgabenanbprüche nach dem bibherigen Satzungbrecht bereitb 

entbtanden bind, gelten anbtelle dieber Satzung die Satzungbbebtimmun-
gen, die im Zeitpunkt deb Entbtehenb der Abgabebchuld gegolten ha-
ben. 
 

(n) Diebe Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.n010 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Abwabberbatzung vom 01.01.n000 (mit allen bpäteren Änderungen) 
außer Kraft. 

 
 
Dauchingen, den 18.04.n011 
 
gez. Anton Bruder 
Bürgermeibter 
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Eine etwaige Verletzung von Verfahrenb- und Formvorbchriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zubtandekommen dieber Satzung wird nach § 4 Abb. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn bie nicht bchriftlich innerhalb eineb Jahreb beit der Bekanntmachung die-
ber Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ibt; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen boll, ibt zu bezeichnen.  
 
 vom Anzeige 

gem. § 4 
GemO beim 

LRA 

Öffentl. Be-
kanntmachung 

im Amtbblatt 

In Kraft ge-
treten am  

Satzung 18.04.n011 08.07.n011 06.05.n011 01.01.n010 
1. Änderung 1n.1n.n011 15.1n.n011 16.1n.n011 01.01.n01n 
n. Änderung 11.1n.n01n 17.1n.n01n 14.1n.n01n 01.01.n013 
3. Änderung n5.11.n013 n7.11.n013 n9.11.n013 01.01.n014 
4. Änderung 16.06.n015 19.06.n015 19.06.n015 n0.06.n015 
5. Änderung 18.11.n019 n0.11.n019 nn.11.n019 01.01.n0n0 
6. Änderung  n0.1n.n0n1 n3.1n.n0n1 n4.1n.n0n1 01.01.n0nn 
7. Änderung 04.1n.n0n3 11.1n.n0n3 08.1n.n0n3 01.01.n0n4 
8. Änderung 01.1n.n0n5 03.1n.n0n5 05.1n.n0n5 01.01.n0n6 
     
 


